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Liebe Mandanten und  
Geschäftspartner,

auf den folgenden Seiten erlauben wir uns,  
Sie über die neusten Entwicklungen des  
Steuerrechts zu informieren. Haben Sie  

Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe oder 
 zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns  an.  

Wir beraten Sie gern.

Lohnsteuer		  12.01.2026

Kirchensteuer		  12.01.2026

Solidaritätszuschlag	 12.01.2026

Umsatzsteuer		  12.01.2026

Steuertermine  
im Monat Januar

Sozialversicherung	 28.01.2026
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Newsdienst
Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft im Monat Januar 2026.

Abziehbarkeit von Beiträgen zu einer 
freiwilligen privaten Pflegezusatzver-
sicherung als Sonderausgaben?
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die 
Beiträge zu einer privaten Pflegezusatzver-
sicherung auch künftig nicht steuerlich als 
Sonderausgaben abgezogen werden dürfen, 
selbst wenn sie nur das sozialhilfegleiche Ni-
veau sichern sollen. Die Richter sehen darin 
keinen Verstoß gegen das Grundgesetz (Az. 
X R 10/20).

Der Sonderausgabenabzug von Beiträgen 
für eine freiwillige private Pflegezusatzversi-
cherung, die der (teilweisen) Absicherung von 
nicht durch die Pflege-Pflichtversicherung ge-
deckten Kosten wegen dauernder Pflegebe-
dürftigkeit dient, sei verfassungsrechtlich nicht 
geboten, da der Gesetzgeber sich bewusst für 
ein Teilleistungssystem entschieden hat.

Nach der ab 2010 geltenden Rechtslage 
sind Beiträge zur Basis-Krankenversicherung, 

die zur Erlangung eines sozialhilfegleichen 
Versorgungsniveaus erforderlich ist, und zur 
gesetzlichen Pflegeversicherung in voller 
Höhe als Sonderausgaben abziehbar. Dem-
gegenüber werden Aufwendungen für einen 
darüber hinausgehenden Kranken- oder Pfle-
geversicherungsschutz und sonstige Vorsor-
geaufwendungen mit Ausnahme von Alters-
vorsorgebeiträgen (also z. B. Arbeitslosen-, 
Unfall-, Erwerbsunfähigkeits-, Haftpflicht- und 
Risikoversicherungen) nur im Rahmen eines 
gemeinsamen Höchstbetrags steuerlich be-
rücksichtigt, der allerdings regelmäßig bereits 
durch die Beiträge zur Basisabsicherung aus-
geschöpft wird. Dies hat der Bundesfinanzhof 
nun klargestellt.

Im Streitfall hatten die Kläger jeweils eine 
freiwillige private Pflegezusatzversicherung 
abgeschlossen, mithilfe derer sie die finan-
ziellen Lücken schließen wollten, die sich im 
Falle dauernder Pflegebedürftigkeit vor allem 

bei höheren Pflegegraden aufgrund der den 
tatsächlichen Bedarf nicht abdeckenden Leis-
tungen der gesetzlichen Pflegeversicherung 
ergäben. Die hierfür aufgewendeten Beiträge 
blieben im Rahmen der Einkommensteu-
erveranlagung wegen der anderweitigen 
Ausschöpfung des Höchstbetrags ohne 
steuerliche Auswirkung. Die Kläger waren 
der Ansicht: So, wie der Sozialhilfeträger die 
Heimpflegekosten des Sozialhilfeempfängers 
übernehme, müssten auch die Beiträge für 
ihre Zusatzversicherungen, die lediglich das 
sozialhilfegleiche Versorgungsniveau im Be-
reich der Pflege gewährleisteten, zur Wahrung 
der Steuerfreiheit des Existenzminimums ein-
kommensteuerrechtlich berücksichtigt wer-
den. Der Bundesfinanzhof hat die gesetzliche 
Beschränkung des Sonderausgabenabzugs 
für verfassungsgemäß erachtet und von ei-
ner Vorlage an das Bundesverfassungsgericht 
abgesehen.

Für Einkommensteuerpflichtige

Verlustnutzung trotz Anteilsübernahme
Eine GmbH erzielte im Streitjahr 2017 ein 
zu versteuerndes Einkommen in Höhe von 
1.843.459 Euro. Im Jahr 2018, welches auf 
Grund einer Verschmelzung mit Wirkung zum 
30.09.2018 endete, erzielte die GmbH einen 
Verlust in Höhe von 14.058 Euro. Noch vor der 
Verschmelzung hatte eine andere GmbH am 
17.10.2018 100 Prozent der Anteile an der ver-
lusttragenden Gesellschaft erworben. Das be-
klagte Finanzamt verweigerte daraufhin einen 

Verlustrücktrag in das Jahr 2017 mit Verweis 
auf § 8c KStG. Der Verlust sei nicht mehr ab-
ziehbar, da ein schädlicher Beteiligungserwerb 
vorlag. Verluste, die bis zum Erwerbszeitpunkt 
entstanden seien, dürften weder vor- noch 
rückgetragen werden. Die Verschmelzungs-
rückwirkung ändere daran nichts.

Die Richter des Bundesfinanzhofs wider-
sprachen dieser Ansicht, denn § 8c KStG 
greife hinsichtlich des Verlustvortrags, nicht 
jedoch für den Verlustrücktrag (Az. I R 1/23). 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs will 
die Vorschrift verhindern, dass vor dem An-
teilseignerwechsel entstandene Verluste für 
das wirtschaftliche Engagement des neuen 
Anteilseigners genutzt werden. Werde der Ver-
lust jedoch in ein Jahr zurückgetragen, in dem 
der Gesellschafterbestand noch unverändert 
war, bleibe die wirtschaftliche „Identität“ der 
Gesellschaft gewahrt. § 8c KStG stehe einem 
solchen Verlustrücktrag nicht entgegen.

Körperschaftsteuer

Steueränderungsgesetz 2025 vom 
Bundesrat verabschiedet
Der Bundesrat hat am 19.12.2025 das Steu-
eränderungsgesetzes beschlossen. Es kann 
nun vom Bundespräsidenten ausgefertigt 
werden. Anschließend wird es im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht. Es tritt überwiegend 
zum 01.01.2026 in Kraft. Das Gesetz enthält 
u. a. folgende steuerrechtliche Maßnahmen: 

	● Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gas-
tronomie wird ab dem 01.01.2026 dauerhaft 
auf 7 % reduziert werden.  

	● Durch die Anhebung der Entfernungspau-
schale auf 38 Cent wird die Entlastung für 
Fernpendler verstetigt werden. Aus Gründen 

der Gleichbehandlung sollen ab dem ersten 
Entfernungskilometer 38 Cent für alle Steu-
erpflichtigen gewährt werden. Gleiches gel-
te auch für diejenigen Steuerpflichtigen, bei 
denen eine beruflich veranlasste doppelte 
Haushaltsführung anzuerkennen ist.

	● Mit der Aufhebung der zeitlichen Befris-
tung der Mobilitätsprämie werden zudem 
Steuerpflichtige mit geringeren Einkünften 
auch nach 2026 weiterhin die Mobilitätsprä-
mie erhalten.

	● Vorgesehen ist außerdem die Anhebung 
der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale. 
Die Steuerpauschale für Übungsleiter wird von 
3.000 auf 3.300 Euro angehoben werden, die 

für ehrenamtlich Tätige von 840 auf 960 Euro. 
So viel wird man künftig durch sein Engage-
ment einnehmen dürfen, ohne darauf Steuern 
zahlen zu müssen. Das betrifft z. B. Chorleiter, 
Trainer in Sportvereinen oder ehrenamtliche 
Pfleger.

	● Prämien für Medaillengewinne bei Olympi-
schen Spielen werden steuerfrei gestellt. 

	● Des Weiteren werden Gewerkschaftsmit-
glieder ihren Beitrag künftig zusätzlich zu be-
stehenden Pauschbeträgen und Werbungs-
kosten vom zu versteuernden Einkommen 
abziehen können.

	● Außerdem verdoppelte der Finanzaus-
schuss die Höchstbeträge für Spenden an 

Gesetzgebung
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politische Parteien, die steuerlich geltend 
gemacht werden können (3.300 Euro, bei 
Zusammenveranlagung 6.600 Euro, im Fal-
le einer Steuerermäßigung nach § 34g EStG 
1.650 Euro bzw. bei Zusammenveranlagung 
3.300 Euro). 

	● Zudem werden sportliche Veranstaltungen 
eines Sportvereins künftig steuerbegünstigt 
behandelt, wenn die Einnahmen einschließ-
lich der Umsatzsteuer 50.000 Euro im Jahr 
nicht übersteigen. Bisher lag die Grenze bei 
45.000 Euro. 

	● Darüber hinaus wird die Freigrenze für den 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb auf 50.000 Euro angehoben.

	● Anhebung der Freigrenze bei der Pflicht 
zur zeitnahen Mittelverwendung auf 100.000 
Euro.

	● Weitere Änderungen betreffen u. a. die 
Typisierung der Unterkunftskosten bei einer 
doppelten Haushaltsführung im Ausland; den 
Verlustabzug bei der Tarifermäßigung für Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft nach 
§ 32c EStG; die steuerliche Behandlung von 
Betriebsveranstaltungen; die Durchschnitts-
satzgrenze bei der Umsatzsteuer (§ 23a Abs. 
2 UStG); die Gemeinnützigkeit des E-Sports; 
sowie der Verzicht auf eine Sphärenzuord-
nung von Einnahmen bei Körperschaften mit 
Einnahmen unter 50.000 Euro.
 
Sachbezugswerte ab 01.01.2026
Die monatlichen und kalendertäglichen Werte 
für freie oder verbilligte Unterkunft und/oder 
Verpflegung ändern sich ab dem 01.01.2026. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales hat in der „Sechzehnten Verordnung zur 
Änderung der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung (SvEV)“ die amtlichen Sachbe-
zugswerte für das Jahr 2026 festgelegt. Der 
Bundesrat hat am 19.12.2025 zugestimmt. 

Alle Werte gelten bundesweit. Die Sachbe-
zugswerte 2026 für Verpflegung sind auch 
bei der Abrechnung von Reisekosten anzu-
wenden.

Im Jahr 2026 wird der Sachbezugswert für 
die verbilligte oder unentgeltliche Verpflegung 
bundeseinheitlich von 333 Euro auf 345 Euro 
pro Monat steigen und setzt sich wie folgt 
zusammen:

	● Frühstück: 2,37 Euro kalendertäglich, 71 
Euro monatlich 

	● Mittagessen: 4,57 Euro kalendertäglich, 
137 Euro monatlich

	● Abendessen: 4,57 Euro kalendertäglich, 
137 Euro monatlich

Ab 01.01.2026 wird der Wert für Unterkunft 
oder Mieten bundeseinheitlich von 282 Euro 
auf 285 Euro pro Monat steigen. Kalendertäg-
lich beträgt der Wert ab dem 01.01.2026 9,50 
Euro. Der Wert für die Überlassung einer Un-
terkunft an den Arbeitnehmer kann auch mit 
dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, 

wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzel-
falls unbillig wäre (§ 2 Abs. 3 SvEV).

Bei der Belegung einer Unterkunft mit meh-
reren Beschäftigten sowie für Jugendliche 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und 
Auszubildende gelten andere Werte. Diese 
ergeben sich aus § 2 Abs. 3 der Sozialversi-
cherungsentgeltverordnung.

Die Sachbezugswerte 2026 sind bereits ab 
dem ersten Abrechnungsmonat des Jahres 
2026 maßgeblich, da die geänderte Sozialver-
sicherungsentgeltverordnung am 01.01.2026 
in Kraft tritt. Die vorgenannten Sachbezugs-
werte unterliegen sowohl der Steuerpflicht 
als auch der Beitragspflicht in der Sozialver-
sicherung.

Einkommensteuer-Grundfreibetrag 
2026 und neue Freigrenze beim Soli-
daritätszuschlag
Bestandteile des Steuerfortentwicklungs-
gesetzes (SteFeG) waren die Anhebung von 
Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld 
sowie die Rechtsverschiebung der übrigen 
Tarifeckwerte der Einkommensteuer jeweils 
für die Jahre 2025 und 2026. Somit erge-
ben sich u. a. folgende Änderungen ab dem 
01.01.2026:

	● Der Einkommensteuer-Grundfreibetrag 
erhöht sich für das Jahr 2026 auf 12.348 
Euro (für zusammenveranlagte Ehegatten 
auf 24.696 Euro).

	● Im Jahr 2026 wird der Spitzensteuersatz 
von 42 % in der „Proportionalzone“ ab einem 
zu versteuernden Einkommen von 69.879 
Euro fällig. Die Proportionalzone geht ab ei-
nem unveränderten Einkommen von 277.826 
in die „Reichensteuer“ mit einem Steuersatz 
von 45 % über. 

	● Die untere Zone mit einem ansteigenden 
Steuersatz von 14 % bis 23,97 % beginnt ab 
einem zu versteuernden Einkommen von 
12.349 Euro bis 17.799 Euro. Die Progressi-
onszone mit einem ansteigenden Steuersatz 
von 23,97 % bis 42 % beginnt ab einem zu 
versteuernden Einkommen von 17.800 Euro 
und endet bei 69.878 Euro. Für zusammenver-
anlagte Ehegatten gelten jeweils die doppelten 
Beträge.

	● Analog werden die Jahresfreigrenzen für 
den Solidaritätszuschlag angehoben. Zusam-
menveranlagte Ehegatten oder Lebenspartner 
zahlen ab 2026 erst ab einer Einkommensteu-
er von 40.700 Euro (bisher 39.900 Euro) einen 
Solidaritätszuschlag. Für Einzelveranlagte 
gilt dies erst ab einer Einkommensteuer von 
20.350 Euro (bisher 19.950 Euro). Achtung: 
Diese Jahresfreigrenzen gelten nicht für Ka-
pitaleinkünfte.

	● Das Kindergeld für das Jahr 2026 erhöht 
sich auf 259 Euro pro Monat und Kind.

	● Der Kinderfreibetrag für beide Eltern steigt 
2026 auf 6.828 Euro für jedes zu berücksich-

tigende Kind. Der Freibetrag für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf bleibt für beide Eltern unverändert bei 
2.928 Euro jährlich pro Kind.

	● Der Kindersofortzuschlag für Familien mit 
geringem Einkommen bleibt für das Jahr 2026 
unverändert bei 25 Euro monatlich.

Neue „Düsseldorfer Tabelle“ ab 
01.01.2026
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die 
sog. Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2026 
aktualisiert und veröffentlicht. Die Bedarfs-
sätze minderjähriger und volljähriger Kinder 
sind angehoben worden. Des Weiteren sind 
die Anmerkungen zur Tabelle um Regelungen 
des angemessenen Selbstbehalts bei der In-
anspruchnahme von Kindern auf Elternun-
terhalt und von Großeltern auf Enkelunterhalt 
ergänzt worden.
 
Hintergrund
Die Düsseldorfer Tabelle ist ein allgemein an-
erkanntes Hilfsmittel für die Ermittlung des 
angemessenen Unterhalts im Sinne des § 
1610 BGB. Die in der Tabelle ausgewiesenen 
Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Le-
bensbedarf des Kindes - ausgerichtet an den 
Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem 
Alter auf der Grundlage durchschnittlicher Le-
benshaltungskosten - typisieren, um so eine 
gleichmäßige Behandlung gleicher Lebens-
sachverhalte zu erreichen. Die Tabelle wird 
von allen Oberlandesgerichten zur Bestim-
mung des Kindesunterhalts verwendet.

Verbesserungen für Verbraucher bei 
Kreditverträgen 
Künftig werden auch Kleinkredite bis 200 Euro, 
zins- und gebührenfreie Kredite, Kredite mit 
einer Laufzeit bis zu drei Monaten sowie „Buy 
now, pay later“-Modelle in die verbraucher-
schützenden Regelungen für Kreditverträge 
einbezogen. So müssen beispielsweise Kre-
ditinstitute die Kreditwürdigkeit (sog. Bonität) 
strenger prüfen. Ziel ist der bessere Schutz 
von Verbrauchern vor Überschuldung. Mög-
lich macht dies die Umsetzung der neuen EU-
Verbraucherkreditrichtlinie, die am 20.11.2025 
in Kraft trat.

Rentenpaket 2025 kann in Kraft treten
Das Anfang Dezember vom Bundestag be-
schlossene Gesetz zur Stabilisierung des 
Rentenniveaus und zur vollständigen Gleich-
stellung der Kindererziehungszeiten hat am 
19.12.2025 den Bundesrat passiert. Das 
Gesetz umfasst die Verlängerung der Hal-
telinie für das Rentenniveau, die Vollendung 
der sog. Mütterrente und die Aufhebung des 
Anschlussverbots.

Bis zur Rentenanpassung im Juli 2025 lag 
die Haltelinie für das Rentenniveau bei 48 Pro-
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ist eine Kooperation aus eigenständigen, also recht-
lich selbstständigen Steuerkanzleien, Rechtsan-
waltskanzleien und Wirtschaftsprüfungskanzleien.
Mandatsverhältnisse werden mit der jeweiligen 
Kanzlei und nicht mit dem Kooperationsverbund 
geschlossen. 

Die Mitgliedskanzleien der HSP GRUPPE koope-
rieren u. a. in den Bereichen IT, Datenschutz und 
Datensicherheit,  Personalmanagement, Marketing, 
fachlicher Austausch und gemeinsame Fachveran-
staltungen, Qualitätssicherung sowie wechselsei-
tige fachliche Unterstützung bei Bedarf und vorhe-

riger Zustimmung des Rat suchenden Mandanten. 
Zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht ist eine 
wechselseitige Einsichtnahme in Daten ohne Ein-
willigung des Mandanten technisch ausgeschlossen. 
Unsere Mandanten profitieren jedoch von der brei-
ten Wissensbasis in den vorgenannten Bereichen.

Die HSP GRUPPE

zent. Diese Haltelinie wird nun bis zum Jahr 
2031 verlängert. Damit sollen ein Absinken 
des Rentenniveaus und die Abkopplung der 
Renten von den Löhnen verhindert werden.

Mit der Mütterrente werden Kinderer-
ziehungszeiten angerechnet, die in die 
Berechnung der Rente einfließen. Aktuell 
unterscheidet sich die Anerkennung von Er-
ziehungsleistungen in der Rente nach dem 
Zeitpunkt der Geburt der Kinder. Künftig sollen 
mit der Mütterrente III die Erziehungszeiten 
für alle Kinder auf bis zu drei Jahre ausgewei-
tet werden. Ziel ist es, alle Mütter vollständig 
rentenrechtlich gleichzustellen. Diese Rege-
lungen sollen 2027 in Kraft treten. Sofern das 
technisch erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich ist, sollen sie rückwirkend ausgezahlt 
werden.
Der Wegfall des Anschlussverbots ist eine ar-
beitsmarktrechtliche Voraussetzung für die 
Aktivrente.
Der Bundespräsident kann das Gesetz nun 
ausfertigen. Anschließend wird es im Bun-
desgesetzblatt verkündet. Es tritt zum über-
wiegenden Teil zum 01.01.2026 in Kraft.
Der Bundesrat hat auch am 19.12.2025 
das Gesetz zur steuerlichen Förderung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im 
Rentenalter (Aktivrentengesetz) beschlossen. 
Die Aktivrente sieht eine Steuerbefreiung des 
Gehalts von bis zu 2.000 Euro im Monat vor. 
Begünstigt sind sozialversicherungspflichtige 
Arbeitnehmer (ohne Selbstständige, Land- 
und Forstwirte, Minijobs sowie Beamte) ab 
Überschreiten des gesetzlichen Rentenalters. 
Das Gesetz kann nun ausgefertigt und ver-
kündet werden, es tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Im Rahmen des Rentenpakets sollen mehr 

Menschen von einer guten Betriebsrente 
profitieren können – vor allem Beschäftigte 
in kleinen und mittleren Unternehmen sowie 
mit geringem Einkommen. Das sieht das 
Zweite Gesetz zur Stärkung der betrieblichen 
Altersversorgung und zur Änderung anderer 
Gesetze (Zweites Betriebsrentenstärkungs-
gesetz) vor. Der Bundesrat hat auch diesem 
Gesetz am 19.12.2025 zugestimmt.
Rund 52 Prozent der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in Deutschland haben 
eine Betriebsrente. In kleinen und mittleren 
Unternehmen allerdings und bei Beschäftig-
ten mit geringem Einkommen ist sie noch we-
nig verbreitet. Mit dem Zweiten Betriebsren-
tenstärkungsgesetz will die Bundesregierung 
daher die betriebliche Altersvorsorge weiter 
fördern. Vorgesehen sind Verbesserungen im 
Arbeits-, Finanzaufsichts- und Steuerrecht. 
Ausbau des Sozialpartnermodells: Mit diesem 
Modell werden seit 2018 Betriebsrenten auf 
Grundlage eines Tarifvertrags organisiert. 
Künftig sollen auch nicht tarifgebundene 
Unternehmen und ihre Beschäftigten daran 
teilnehmen können. Das sind häufig kleinere 
Unternehmen.

	● Mehr Flexibilität beim Arbeitgeberwechsel: 
Anwartschaften auf eine Betriebsrente sollen 
leichter mitgenommen oder in der Versor-
gungseinrichtung belassen werden können.

	● Neue Impulse im Finanzaufsichtsrecht, um 
die betriebliche Altersversorgung attraktiver 
zu machen: Um höhere Renditen und damit 
höhere Betriebsrenten zu erzielen, bekommen 
beispielsweise Pensionskassen mehr Spiel-
raum in ihrer Kapitalanlage.

	● Bessere steuerliche Förderung der Be-

triebsrente für Geringverdiener: Die Einkom-
mensgrenze für die Förderung wird angeho-
ben. Zudem steigt der maximal geförderte 
Arbeitgeberzuschuss.

	● Digitalisierung der betrieblichen Alters-
versorgung: Damit sollen Unternehmen von 
unnötiger Bürokratie entlastet werden.

Energiepreise: Entlastungen für alle
Die Energiepreise sollen ab dem 01.01.2026 
für alle spürbar sinken. Die Bundesregie-
rung bezuschusst die Strom-Netzentgelte 
und schafft die Gasspeicherumlage ab. Die 
Stromsteuer für produzierende Unternehmen 
und Landwirte soll dauerhaft niedrig bleiben.
Die Änderungen im Stromsteuergesetz haben 
den Bundesrat am 19.12.2025 passiert. Sie 
müssen noch im Bundesgesetzblatt verkün-
det werden.

Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektro-
fahrzeuge verlängert
Die Bundesregierung hat die Verlängerung der 
Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeu-
ge am 15.10.2025 auf den Weg gebracht. Am 
04.12.2025 hat der Bundestag den Gesetz-
entwurf beschlossen, am 19.12.2025 folgte 
die Zustimmung des Bundesrats.
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